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Stammrechtssatz

Nichtstattgebung - Zurückweisung des Antrages auf Aussetzung der Einhebung - Eine abweisende Entscheidung über

die Zurückweisung einer Berufung betre<end § 212a BAO ist ihrer Natur nach einem Vollzug iSd § 30 VwGG nicht

zugänglich, weshalb eine Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung nicht in Betracht kommt.
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